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der Vereinheitlichung des Textes des Va- Problem miıt dem Kreuz hat Eine „echte
terunsers SOWI1E des Apostolischen lauU- Diskurslösung“ VO. symbolfreien
bensbekenntnisses stand! Konzentrierten Klassenzimmer auszugehen un!
siıch Rom un! enf darum aul das B Beteiligung er Eltern un! des Lehrper-
melınsame politische orgehen die sonals In einem argumentatıven Aus-
sozialistischen Länder? uch diesem tausch un! einer konsensualen Nischel-
un. ste die Studie 1n der Gefahr, dung 1mM Einzelftall 1ne usstattun: mıiıt
die Proportionen verschieben. Das religiösen Symbolen vorzusehen. Die Hnt-
äng N1IC uletzt amı ; scheidung verbliebe hne inhaltliiche
ass Verl.iın durchgängig auft der ene Vorgabe eım aa S1e ergäbe sich aus
der erzahlenden Darstellung Dbleibt Dıe der diskursiven Information un! Posit10-

nlerung der Beteiligten. Als „partizıpatıveskritische Analyse der Quellen, der unter-
schiedlichen Positionen un! der vielfälti- schlägt nach dem Vorbild der
gCH Problemlagen IL anınter zurück. vielgestaltigen kommunalen Beirate un
Die atsache, dass diese Arbeit olchen dem in Grofsbritannien 1988 eingeführten
grundsätzlichen Überlegungen herausior- ”  anding Advisory Council Religious
dert, belegt ihre Stärken ebenso wWI1Ie ihre Education „Religionsbeiräte“ VO.  — DIie VOL
chwächen Ort tatıgen Religionsgemeinschaften

Muünster artın YesSCHAAa: könnten ihre Interessen geltend machen
{I1wa ıIn ezug auf religiöse Bauten der

Veranstaltungen 1m kommunalen Kon-
Lehmann, Hartmut Koexistenz und LEXT un! zugleic Konfliktpotential aD-

Konflikt Von Religionen IM vereinten Eu- bauen. Das „edukatıve Oordert 10-
leranz als Erziehungsziel. Dıiese außerge-ODa Pa Bausteine einer europal-

schen Religionsgeschichte 1M Zeitalter richtlichen Wege wahren Rechtsförmlich-
der Säkularisierung 4), Göttingen keit und Verlässlichkeit SOWI1E die ultima
2004, 176 S55 ISBN 3-89244-746-2 ratıo gerichtlicher Streitbeilegung. em

das eCc als Rahmenordnung der politi-
Der Band vereint (außer dem etzten schen Prozesse gesehen wird, kann

gleich dem Trend der politischen AkteureITl  e eiträge einer Jagung 1M Max-
Planck-Institu: IUr ethnologische FOT- entgegengewir. werden, religionspoli-
schung in VO. bis November 1SC. anzugehende TODIemMe die Judi-
2002 Aus unterschiedlichen Blickwin- atur delegieren. Eın Ansatz, der über
keln ehandeln sS1e Voraussetzungen und die gangıge Alternative zwischen wohl-
Formen toleranten WIE konfliktiven Z11- wollender Neutralitä un! Lalzısmus Ni-
sammenlebens VO  - Religionen 1mM nicht L1aus weiıter verfolgt werden sollte

Stefan sıtulert seine rage, obmehr 198088 christlichen Europa mıiıt beson-
un! In welchem Sinne das „Staatskirchen-derem Augenmerk auf Muslime (H Leh-

INanll, Zur Einführung: Koex1istenz un! rec als symbolisches echt“ bezeichnet
Konflikt VO.  = Religionen 881 Europa, T e 1) werden kann 1m gegenwärtigen

Die Multireliglosität hiesiger Gesell- staatskirchenrechtlichen ichtungsstreit.
schafit 1st alltäglich erfahrbar. Das darin Der (herkömmliche) „institutionelle“ An-

satz e; VO  — der Integrationskrait derliegende Konfliktpotential ass 110 Ma-
rauhn („Dıie Bewältigung interreligiöser Religion überzeugt, deren aktıve neut-
Konflikte In multireligiösen Gesellschai{i- rale staatliche Förderung für egitim
e  5 Modelle für rechtlich strukturierte Der (JjJungere „grundrechtliche“ satz
Verfifahren jenseits gerichtlicher Streitbei- akzentulere das Konfliktpotential des Re-
legung“, 12—-29 nach denkbaren aulser- kurses auf transzendente letztgültige

Sinngehalte insbesondere In der MIi-gerichtlichen egen ZUTrC recCc  ıchen Beli-
sozlalenlegung VO  — interreligiösen Konftflikten 1M schung mı1t wirtschafitlichen,

demokratischen Verfassungsstaat iragen. und/oder politischen Interessenkontlikten
anı exemplarischer Koniliktlagen un beschränke die Au{fgabe des eli-
regt TE Modelle Auf die gionsrechts mindestens vorwiegend auf
NUunNng des obligatorischen Klassenkreuzes die Konfliktbewältigung. Dieser Richtung
durch das Bundesverfassungsgericht hat 1sSt der Grundsicht des Bandes NISPrE -

en uch agen selbst zuzurechnendie Bayerische Gesetzgebung miıt der SOg
„Widerspruchslösung“ reaglert. Danach (erkennbar der unnötig pejoratıi-
ist bei ernsthafit weltanschaulic der VE  — Etikettierung der ersten Auffassung
l1g1Ös begründetem Widerspruch als integrationisfisch). Die imperative wWI1e
das Klassenkreuz nach einem Versuch kommunikative Dımension des Reli-
gütlicher inıgung ggl ine ausgleichende gions-)Rechts arbeıte exemplarisch

religiös-weltanschaulicherEinzelfallregelung reifen In dUSSCWO-
NKritik zeig Marauhn, WI1Ee diese Re- Neutralitä des taates heraus. Einz1ıg In
gelung Lasten desjenigen bleibt, der eın dieser als eigenständig verstandenen
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Rechtsnorm habe sich aus$s ihren verlas- komplizierter un! argumentatıv VOCI-
sungsrechtlichen Quellnormen (Reli- schachtelter als nOt1ig anregt.
gionsifreiheit, Verbot der Staatskirche, reli- der Fragestellung „Religiöse DIs-
gionsrechtliche Parıtät „die symbolisch kriminierung 1n Europa? Anmerkungen
ommunikative Diımension staatlichen ZU. sSTaatlıchen Umgang mıit sogenannten
andelns 1mM religiösen Bereich“ verselb- 'Sekten 54—76) biletet arkus Rau e1-
ständigt. Als religiöser Inkompetenz He  > auischlussreichen Überblick über jer
verbiete dem aat, (a) religiöse 5Sym- Iypen staatlicher alßshahmen als
bole der Begründungen gebrauchen besonders konifliktträchtig eingeschätzte
SOWIl1eEe (D) Religionen, selbst nach säakula- religiöse Vereinigungen („Sektenbe-
TeCH Krıterlien, Iiwa nach Nützlichkeit für richte“, staatliche Okumentations- un
den aat, bewerten. Als Verbot der Beobachtungsstellen, gezielte Warnun-
Identifikation mıiıt einer Religion unter- SCIL, „Anti-Sekten“-Gesetzgebung) SOWIeE
Sagc«c NIC| I1UTL, Rechte un ıchten die T eitigen Reaktionen ın Deutsch-
ungleic. verteilen, sondern es Wäas and un! seltens der USA Kontext der
In der Selbstdarstellung des Staates den Scientiology-Debatte). Der Prüfung
INATUC| erwecken könnte, bevorzuge Art der Europäischen Menschenrechts-
der benachteilige ıne Religion. Diese konvention halten die alsnahmen weilit-
Ausweiltung des Neutralitätsprinzips auf hin STan! Bedenklich erscheinen Sekten-
die eXpressive e1Ite staatlıchen andelns berichte dort, S1E Zzu häufig mehr
se1 notwendig, amı der aa angesichts der weniger unverblümt einer estimm-
des Konti{liktpotentials der eligion se1ne ten Weltanschauung USATUC verleihen“
Glaubwürdigkeit als neutraler Schlichter (75)
wahren kann. Iso N1IC. L1UTr eTrTZiCc In Auseinandersetzung mit der echt-
auft religiöse Zeichen, sondern auf alles, sprechung des Europäischen Gerichtshofis
Was als Zeichen für der iıne eli- für Menschenrechte un! ihrer Ausfüllung
g10N verstanden werden könnte Richtig In Deutschland UrC Bundesverwal-

un ZUsS1eE Ver[l., ass Gerichtsentscheidungen gS- -verfassungsgericht
In Religionssachen, die lediglich indivi- Schächten un ZU muslimischen OpI-duelle Rechtspositionen klären In der T tuch 1 Schuldienst untersucht Christian
fentlichkeit Urteilen über den legitimen Walter die „Religiöse Toleranz 1M Verlas-
Platz VO  - Christentum der siam In der sungsstaat siam un Grundgesetz“säkularen Demokratie umgedeutet WCI-
den können, un! ma.  H€ 1€e$s bereits In

77—-99 Wohltuend unau{geregt, 1M DO-
siıtıven Sinne schulmäßig SacC.  IC un!

der Darstellung der Entscheidung be- nachvollziehbar legt dar, die eli-
rücksichtigen. Im des derzeit VCI - gionsfreiheit chütze NI1IC| TST dann,
mehrt anzutreifenden Miss- ) Verständ- W 1ne eligion, hier der sliam, ein
nlisses des Status einer Körperschaft Ööf- bestimmtes Verhalten gebietet, sondern
fentlichen Rechts als „Aufwertung“ will einNzlg, „dass sich 1ne hinreichend starke

aus$s dieser Not ıne gen machen. römung innerhal einer Glaubensge-
Die 1M Verleihungsverfahren überprüfte meinschaft feststellen äasst, die eın olches
Rechtstreue könne der aa potentiell für sich als verbindlich anslıeht“.
diskriminierten Religionen als Zeichen Das gilt für das Schächten ebenso WI1E für
rechtsstaatlicher Unbedenklichkeit anbie- das agen eines muslimischen Kopftuchs
fe‘  >} amın werde ihr legitimer Platz 1mM e1m Unterrichten uch das Schächten
demokratischen echtsstaa: zu Aus- ZU. bloflßen Verzehr se1 VO  — diesem
TUC gebracht. Letztlich geht Be1l- Schutz NIC dUSSCHOIMNINECIL. Dıe eli-
sple. des Religionsrechts uch darum, 1n gionsfreiheit garantıere das eCc| des eiIn-
den Rechtsbegri{ff über das System der An- zeinen, se1ın auch alltägliches) eDen,
ordnung vollstreckbarer Rechtsfolgen 1: nach religiösen Überzeugungen iuh-
I1LauUus uch kommunikative kte einzube- Temn Eın muslimischer Metzger, der seine
ziehen. INla  — siıch amı N1IC. mehr muslimischen Kunden mıt geschächtetem
TODIeME einhandelt als religiöses KOnNn- Fleisch VEISOTISCH will kann sich aut die
{liktpotential annt, ob dieses empirisch Religionsfreiheit berufen, we:il ihre
gesicherter 1ST als die Integrationsthese usübung seinen Kunden ermöglicht. In
un! ob die hier vertretene Neutralität ezug auft die muslimische Lehrerin, die
staatlıches Handeln unumdeutbar mMacCc mıiıt Kopftuch unterrichten WIll, se1 SIN
OD die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks Einzelfall argumentieren. In ede
„symbolisches echt“ in wirklich CILLD- ste ihre reıneılt, nicht die „des“ Islams,

der nicht die Differenzierung In wWI1e N1IC. selten, ine abstrakte Gelahr
eindeutige Begriffe uch für diese ese heraufbeschwörend rgumentiert werde.
zielführender 1Sst, sind LLUTr einıge der Fra- Ebenso weni1g WI1E die Religionsfreiheit €e1-
BECNM, denen der Beitrag wenngleich L1C  - unbedingten Ans ruch auf nter-

ichten mıit Kopftuch egründe, zwinge
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die Neutralität des taates ZUrTr Untersa- verstandenen Individuum, sondern bel
der Gemeinschaft der Muslime, dlie Wah-gunNg VOr diesem Hintergrund unterbreli-

tet überzeugend Gesichtspunkte für rung un! Mehrung ihres Nutzen als
ıne einzelfallgerechte Entscheidung. Das oberste Maxime, die In der Charta 1L1UT

Kopftuch dar{i N1IC. isoliert, unabhaäangıg sprachlich verdeckte Koppelung VO  .

VO  3 der Lehrerin einem indoktrinie- (muslimischer) Religionszugehörigkeit
renden un! missionierenden Symbol ” un! Rechtsposition, die ehnlende BejJa-

hung der Möglichkeit, den siam uchmacht“ werden. Seine Ta gewinnt verlassen SOWI1eEe eın bleibender AnsprucTST aus der Persönlichkeit der Lehrerin.
Ihre Tre1Nel 1st der Ausgangspunkt. Dıe universaler Islamisıerung, einschließlich
Grundrechte der Schüler/innen un! der der deutschen Rechtsordnung, die NUr)
Eltern sind gewahrt, WE der Unterricht vorübergehend beachten 1St, zeigten:
uch mıiı1t Kopftuch nicht missionierend die Charta weiche nicht VO.  - den Grund-
der indoktrinierend erteilt wird. Beam- agen des islamischen Rechts aD „Im

Grunde“ werde der Bundesrepublik ZUSC-tenrechtlich reicht für 1ıne Einschrän-
kung der Religionsfreiheit Auffällig- utTerT, „einen privlleglerten Fremdkörper
keılt der EX'  Z der außereuropäl- aufzunehmen, der seinerse1lts keinerlei
sche ebung N1IC aus Insoweıt se1 Loyalitätsbindungen verpflichtet ist  E
ıne Einstellung geboten Der staatlichen Altana 11058 plädiert In ihrem Beıtrag

über „Religlöse Toleranz 1mM Verfassungs-Friedenssicherungspflicht sel verlahrens-
Rechtsprobleme der staatskirchli-rechtlich durch 1ıne Widerspruchslösung chen Strukturen Griechenland“nach dem Vorbild der bayerischen Schul-

kreuzregelung genuge eian, WE 130-139) TÜr die Irennung VO.  - Kirche
nach der rechtlich gebotenen Einstel- un! un! InNe volle Garantıe der
lung Folgekoniflikten kommen sollte Religionsfreiheit. Vom Europäischen Ge-
en der christlichen Praägung se1 ber richtshof berelits beanstandet wurde, ass

das verfassungsrechtlich {UÜr jede Religionuch die Aufklärung Teil der europäischen
Kultur. er sollte die religiöse UÜberzeu- geltende Verbot der Glaubenswerbung
gung eines Individuums In der Regel den (Proselytismus) einseltig 711 Schutz der
Vorrang en VOI der Wirkung eines blo- rthodoxen Kirche eingesetzt wird Ahn-
Isen Symbols wWI1e überhaupt bel Kul- ich einseltig werden die Gesetze ZUrr FT-
turkon{flikten die Orientlierung Einzel- richtung VO.  - Gotteshäusern angewendet

Der Präsident der Republik hat bei Amts-fall VO Pseudo-)Zwang ZAUT: wägung
antrıtt VOI dem Parlament sich 1mM amenzwischen „Anpa der Weg be-

Irelien kann. Als egiltimen und sinnvollen der Dreifaltigkeit verpflichten. Dem-
chritt 1M Kampf den Terrorısmus nach bleibe das Amt Nichtchristen VeI -

stellt Silvila Tellenbach „das Religionsprivi- schlossen. Das Land, 1n dem aut Verflas-
SU1N$ Abs 1) die Östlich-Orthodoxeleg 1mM deutschen Vereinsrecht un! se1ine
C Christı die „vorherrschende eli-Streichung“ dar un! schildert die ers

Anwendung der dadurch eröffneten Ver- g10N  M 1St, besteht 1n diesen Fällen die Be-

botsmöglichkeiten 1mM Fall des „Ka- währungsprobe IUr Religionsfreiheit un!
litatsstaats“ O-1 E3). Toleranz noch) nicht.

Ar En schariatischen Hintergrund der Anhand VO.  — Fallgeschichten wirfit GUun-
Charta des Zentralrats der Muslime 1n ther Schlee interessante Lichter auft die
Deutschland“ nımmt Tilman Nagel Stel- unterschiedlichen Anpassungsprobleme

VO somalischen Migranten un! ihrenlung 115-129). Anlass azu bietet ihm
1mM Westen aufwachsenden Kindern „Do-die Einschätzung des Juristen un siam-

wissenschafitlers Matthias Rohe, €e1 malia un! die Somalia-Diaspora VOI un!
handle sich „e1In deutliches und nach dem 11 September
uneingeschränktes ekenntnis ZUrT Irel- 140=1 56) Versuche der Eltern, den Famı-
heitlich-demokratischen Ordnung des lienbereich Außenkontakte abzu-

schotten un! VOTL em die Töchter Inner-Grundgesetzes426  Literarische Berichte und Anzeigen  die Neutralität des Staates zur Untersa-  verstandenen Individuum, sondern bei  der Gemeinschaft der Muslime, die Wah-  gung. Vor diesem Hintergrund unterbrei-  tet er überzeugend Gesichtspunkte für  rung und Mehrung ihres Nutzen als  eine einzelfallgerechte Entscheidung. Das  oberste Maxime, die — in der Charta nur  Kopftuch darf nicht isoliert, unabhängig  sprachlich verdeckte — Koppelung von  von der Lehrerin zu einem indoktrinie-  (muslimischer)  Religionszugehörigkeit  renden und missionierenden Symbol „ge-  und Rechtsposition, die fehlende Beja-  hung der Möglichkeit, den Islam auch zu  macht“ werden. Seine Kraft gewinnt es  verlassen sowie ein bleibender Anspruch  erst aus der Persönlichkeit der Lehrerin.  Ihre Freiheit ist der Ausgangspunkt. Die  universaler Islamisierung, einschließlich  Grundrechte der Schüler/innen und der  der deutschen Rechtsordnung, die (nur)  Eltern sind gewahrt, wenn der Unterricht  vorübergehend zu beachten ist, zeigten:  auch mit Kopftuch nicht missionierend  die Charta weiche nicht von den Grund-  oder indoktrinierend erteilt wird. Beam-  lagen des islamischen Rechts ab. „Im  Grunde“ werde der Bundesrepublik zuge-  tenrechtlich reicht für eine Einschrän-  kung der Religionsfreiheit bloße Auffällig-  mutet, „einen privilegierten Fremdkörper  keit oder Extravaganz oder außereuropäi-  aufzunehmen, der seinerseits zu keinerlei  sche Abhebung nicht aus. Insoweit sei  Loyalitätsbindungen verpflichtet ist“.  eine Einstellung geboten. Der staatlichen  Altana Filos plädiert in ihrem Beitrag  über „Religiöse Toleranz im Verfassungs-  Friedenssicherungspflicht sei verfahrens-  staat. Rechtsprobleme der staatskirchli-  rechtlich durch eine Widerspruchslösung  chen  Strukturen  ın  Griechenland“  nach dem Vorbild der bayerischen Schul-  kreuzregelung genüge getan, wenn es  (130-139) für die Trennung von Kirche  nach der — rechtlich gebotenen — Einstel-  und Staat und eine volle Garantie der  lung zu Folgekonflikten kommen sollte.  Religionsfreiheit. Vom Europäischen Ge-  Neben der christlichen Prägung sei aber  richtshof bereits beanstandet wurde, dass  das verfassungsrechtlich für jede Religion  auch die Aufklärung Teil der europäischen  Kultur. Daher sollte die religiöse Überzeu-  geltende Verbot der Glaubenswerbung  gung eines Individuums in der Regel den  (Proselytismus) einseitig zum Schutz der  Vorrang haben vor der Wirkung eines blo-  Orthodoxen Kirche eingesetzt wird. Ähn-  ßen Symbols — so wie überhaupt bei Kul-  lich einseitig werden die Gesetze zur Er-  turkonflikten die Orientierung am Einzel-  richtung von Gotteshäusern angewendet.  Der Präsident der Republik hat bei Amts-  fall vom (Pseudo-)Zwang zur Abwägung  antritt vor dem Parlament sich im Namen  zwischen „Anpassung oder Wegzug“ be-  freien kann. Als legitimen und sinnvollen  der Dreifaltigkeit zu verpflichten. Dem-  Schritt im Kampf gegen den Terrorismus  nach bleibe das Amt Nichtchristen ver-  stellt Silvia Tellenbach „das Religionsprivi-  schlossen. Das Land, in dem laut Verfas-  sung (Art. 3 Abs. 1) die Östlich-Orthodoxe  leg im deutschen Vereinsrecht und seine  Kirche Christi die „vorherrschende Reli-  Streichung“ dar und schildert die erste  Anwendung der dadurch eröffneten Ver-  gion“ ist, besteht in diesen Fällen die Be-  botsmöglichkeiten  im Fall des  „Ka-  währungsprobe für Religionsfreiheit und  lifatsstaats“ (100-113).  Toleranz (noch) nicht.  „Zum schariatischen Hintergrund der  Anhand von Fallgeschichten wirft Gün-  Charta des Zentralrats der Muslime in  ther Schlee interessante Lichter auf die  Deutschland“ nimmt Tilman Nagel Stel-  unterschiedlichen Anpassungsprobleme  von somalischen Migranten und ihren  lung (115-129). Anlass dazu bietet ihm  im Westen aufwachsenden Kindern („So-  die Einschätzung des Juristen und Islam-  wissenschaftlers Matthias Rohe, dabei  malia und die Somalia-Diaspora vor und  handle es sich um „ein deutliches und  nach  dem  11. September  2001“,  uneingeschränktes Bekenntnis zur frei-  140-156). Versuche der Eltern, den Fami-  heitlich-demokratischen Ordnung _ des  lienbereich gegen Außenkontakte abzu-  schotten und vor allem die Töchter inner-  Grundgesetzes ... , einschließlich der Frei-  heit des Glaubenswechsels“. Nagels Ana-  halb der eigenen Ethnie zu verheiraten,  lyse des Dokumentes vom Februar 2002  gelingen allenfalls in der ersten Folgege-  kommt zum gegenteiligen Ergebnis. Ein-  neration. Darüber hinaus setzt Verwestli-  zelne Bereiche aus dem Scharia-Recht  chung und Individualisierung ein. Das  auszuklammern und einer deutschen  wiederum führt zu Anpassungsproble-  men und Fremdheitserfahrungen im Ur-  oder europäischen Deutung zu unterwer-  fen, sei nicht möglich, ohne es selbst auf-  sprungsland. In Somalia werde Fremdheit  zugeben. Der strikt göttliche Ursprung des  sehr sensibel wahrgenommen (Phänotyp,  islamischen Rechts, d.h. sein unmittelba-  Kleidung, Bewegung, Verhalten). Die An-  rer Rekurs auf die Absichten Gottes und  passung westlich geprägter Somali in das  die damit verbundene Überlegenheit, sein  erwartete  Erscheinungsbild  gelinge  ebenso wenig wie die Einpassung in übli-  Anknüpfungspunkt nicht beim autonom  ZKG 117. Band 2006/2-3einschließlich der rel-
heit des Glaubenswechsels“. Nagels Ana- halb der eigenen Ethnie verheiraten,
lyse des okumentes VO FPebruar 2002 gelingen allenfalls In der ersten Folgege-
omMm: ZU gegenteiligen Ergebnis. Ein- neration. Darüber hinaus Verwestli-
zeline Bereiche aus dem Scharia-Recht chung un! Individualisierung e1in. Das
auszuklammern un! einer deutschen wiederum Anpassungsproble-

LLIC.  — un Fremdheitserfahrungen 1mM UT=der europäischen Deutung unierwer-
fen, se1l nicht möglich, hne selbst aul- sprungsland. In Somalia werde Fremdheit
zugeben Der STT1L göttliche des sechr sensibel wahrgenommen (Phänotyp,
islamischen Rechts, se1n unmittelba- Kleidung, egung, Verhalten). DIie An-
LEL Rekurs auft die Absichten (GJottes un! passun_ng westlich geprägter Somali 1n das
die amı verbundene Überlegenheit, se1in erwartete Erscheinungsbild gelinge

ebenso weni1g wWI1e die Einpassung 1n uübli-Anknüpfungspunkt nicht e1m autonom
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che Alters- un Geschlechterhierarchien. religlöse Prax]ı artikulieren, wird ab-
Solche Fehlanpassungen machen häufg schließend kurz der islamisch Funda-
ıne Rückkehr nach omalla unmöglich mentalismus herausgegriffen.

Den Abschluss bildet der nicht der Ta-
Der nach dem „11. September“ auUSgCIU-
fene „Kampf den Terrorismus“ 1st

Thaddens über „ÖOkumene un! Europa.gunNs entstammende Vortrag Rudol{f VO  -

inzwischen einem Instrument der PO-
lemik uch un Muslimen avanclert. AT Diskussıon zwischen Kirche un!

Dietmar Rothermund jefert ine Welt In Europa” 169-173)  } ET plädiert
„CSk1Zze6. über „Religiöse PraxI1s un! die für die Zusammenführung der bislang gC-
Artikulation sozilaler Identita trennt verlaufenden Ökumene- un! Ku-

ropadiskurse. der Okumene sieht157-168). Relig10se PraxI1s wirke ident1-
tätsbildend durch Regelinternalisierung ıne zwischen (konfessionel-
un! identitätserhaltend durch Immunisle- ler) Differenzbetonung nach innen un

rTuns$, durch die Suche disposit1ionsVer- (interreligiöser) Differenzreduktion nach
stärkender konstanter Situationen außen, ın der Europa-Diskussion die ZWI1-

schen einer religiösen (SOZ. mıit dem T1S-Meidung VOoO  — Krisen un! unerwünschten
tentum beginnenden) un! einer säkula-Informationen. Anders als die mentale

Glaubensüberzeugung, se1 religiöse Prax1ıs TG then“ un! “ROM* In die Erinne-
au{f Interaktion mi1t Glaubensgenossen, rungskultur einbeziehenden) Legitima-
auft Gemeinde angewlesen. WOo sıe, 1wa tion Europas Dessen politische Einigung
in säkularisierter Umwelt, un!' könne hne Relativieru der erwın-

dung konfessionelier Begrenzung N1IC.miı1t ihr die Gruppe der Überzeugungsmit- gelingen. Seine Vorstellung VO.  a „einertrager un die Mechanısmen der sozialen
Kontrolle, 1st die Identitat bedroht s1e ropäischen christlichen Synode, VO.  — den

erhalten un! artikulieren, könne die Gemeinden gewählt un:! überwiegend
religiöse Prax1ls besonders verstärkt un! mıt Laien besetztNeuzeit  427  che Alters- und Geschlechterhierarchien.  religiöse Praxi  s zu artikulieren, wird ab-  Solche Fehlanpassungen machen häufig  schließend kurz der islamisch  e Funda-  eine Rückkehr nach Somalia unmöglich.  mentalismus herausgegriffen.  Den Abschluss bildet der nicht der Ta-  Der nach dem „11l.September“ ausgeru-  fene „Kampf gegen den Terrorismus“ ist  Thaddens über „Ökumene und Europa.  gung entstammende Vortrag Rudolf von  inzwischen zu einem Instrument der Po-  lemik auch unter Muslimen avanciert.  Zur Diskussion zwischen Kirche und  Dietmar  Rothermund  Liefert  eine  Welt in Europa“ (169-173). Er plädiert  „Skizze“ über „Religiöse Praxis und die  für die Zusammenführung der bislang ge-  Artikulation  sozialer  Identität“  trennt verlaufenden Ökumene- und Eu-  ropadiskurse. In der Ökumene sieht er  (157-168). Religiöse Praxis wirke identi-  tätsbildend durch Regelinternalisierung  eine Spannung zwischen (konfessionel-  und identitätserhaltend durch Immunisie-  Jer) Differenzbetonung nach innen und  rung, durch die Suche dispositionsver-  (interreligiöser) Differenzreduktion nach  stärkender konstanter Situationen un  außen, in der Europa-Diskussion die zwi-  schen einer religiösen (soz. mit dem Chris-  Meidung von Krisen und unerwünschten  tentum beginnenden) und einer säkula-  Informationen. Anders als die mentale  Glaubensüberzeugung, sei religiöse Praxis  ren („Athen“ und „Rom“ in die Erinne-  auf Interaktion mit Glaubensgenossen,  rungskultur einbeziehenden) Legitima-  auf Gemeinde angewiesen. Wo sie, etwa  tion Europas. Dessen politische Einigung  in neuer säkularisierter Umwelt, fehlt und  könne ohne Relativierung oder Überwin-  dung konfessioneller Begrenzung nicht  mit ihr die Gruppe der Überzeugungsmit-  gelingen. Seine Vorstellung von „einer eu-  träger und die Mechanismen der sozialen  Kontrolle, ist die Identität bedroht. Um sie  ropäischen christlichen Synode, von den  zu erhalten und zu artikulieren, könne die  Gemeinden gewählt und überwiegend  religiöse Praxis besonders verstärkt und zu  mit Laien besetzt ... als Partnerin des Eu-  einer Art Identitätsrettungsritual werden.  ropäischen  Parlaments“  überspringt  Auch an die „religiösen Funktionäre“ (die  gleichwohl die konfessionell widerstän-  dige Realität und ist, als was er sie selbst  „Geistlichen“ der verschiedenen Religio-  bezeichnet — ein Traum. Informationen  nen), die bei der Gestaltung religiöser  über  die  Autorinnen und Autoren  Praxis führend sind, stellt dies besondere  Anforderungen. Wo — wie in der säkula-  (174f.) und ein Personenregister (176)  risierten Gesellschaft — Religion als „Pri-  runden diese empfehlenswerte Zusam-  vatsache“ gesehen wird, werden Überzeu-  menstellung perspektivenreicher und an-  regender Beiträge zu einer für Gesellschaft  gungen leichter toleriert, während religi-  und Staat auf absehbare Zeit virulenten  öse Praxis befremdet. Von den — insgesamt  Problematik ab.  noch zu wenig erforschten — Formen, So-  Norbert Lüdecke  ziale Identität in der Diaspora über die  Bonnals Partnerin des Eu-
einer Art Identitätsrettungsritual werden. ropäischen Parlaments“*“ überspringt
uch die „religiösen Funktionare“* (die gleichwohl die konfessionell widerstan-

dige eahıta un! 1St, als Was s1€e selbst„Geistlichen“ der verschiedenen Relig10- bezeichnet eın Iraum Informationennen), die bel der Gestaltung religiöser
über die Autorinnen un! AutorenPraxis ührend sind, stellt 1es besondere
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